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Von unserer "Meet 
me in prison"-Party
am 31. August 2023

David Rosenthal 



• Seit dem 1. September 2023 ein neues Datenschutzgesetz

• https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2022/491/de

• Ähnlich wie die EU DSGVO, aber pragmatischer sowie weniger 
kompliziert und formalistisch, fast nirgends strenger

• Was bisher erlaubt war, bleibt meistens weiterhin erlaubt

• Für Arbeit sorgten vor allem die flankierenden Massnahmen (wie 
Datenschutzerklärung, Verzeichnis der Bearbeitungstätigkeiten, 
neue Prozesse, Verträge mit Providern, IGDTAs, Weisungen) 

• Für Diskussion sorgten vor allem die neuen, schärferen Bussen

• Die Einführung klappte vergleichsweise gut

• Gute "Boardroom-Attention", wenig Interesse seitens Betroffener
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Worum geht es?

David Rosenthal 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2022/491/de


1. Ausgebaute Pflicht zur Datenschutzerklärung*

2. Pflicht für ein Verzeichnis der Datenbearbeitungen

3. Leicht strengere Vorgaben für Auftragsbearbeitungen*

4. Pflicht zur Datenschutz-Folgenabschätzung in heiklen Fällen

5. Pflicht zur Meldung von Sicherheitsverstössen an EDÖB

6. Anpassung des Auskunfts-* und Korrekturrechts

7. Neues Recht auf Datenportabilität für Kunden

8. Regelung zu automatisierten Einzelentscheiden*

9. Anpassung diverser Begrifflichkeiten

10.Aufsichtsinstrumente und *Strafbarkeit ausgebaut
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Was änderte sich? Was ist neu?

Die Grundsätze 
veränderten 
sich nicht!

David Rosenthal 



• Datenschutzerklärung ("DSE") verfassen und publizieren

• Alle planmässigen Datenerhebungen gehören rein

• Bearbeitungsverzeichnis ("ROPA") erstellen

• Bearbeitungsaktivitäten nicht zu detailliert darlegen

• Auftragsbearbeitungen identifizieren & vertraglich regeln

• Mit jedem Auftragsbearbeiter ist ein sog. AVV abzuschliessen

• Weisung zum Datenschutz erlassen und schulen

• Verantwortlichkeiten und Prozesse intern festlegen und etablieren

• Bearbeitungsreglement verfassen, soweit vorgeschrieben

• Datenschutz & Sicherheit einzelner Bearbeitungen prüfen
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Die wichtigsten Massnahmen

David Rosenthal 

Auch wo Personendaten von 
Mitarbeitenden erhoben werden
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Alles auf 
einer Seite 

https://www.rosenthal.ch/
downloads/VISCHER-
revDSG-Survival-Guide.pdf

Machen 
Sie den Test auf 
https://privacyscore.ch

David Rosenthal 



• Ausgebaut: Mehr Dinge, über die Auskunft erteilt werden muss

• Generalklausel in Art. 25(2) DSG; nicht nur Datensammlungen

• Eingeschränkt: Einschränkungsmöglichkeiten

• Neu: Begehren "offensichtlich unbegründet, namentlich wenn es 
einen datenschutzwidrigen Zweck verfolgt" (Art. 26(1)(c) DSG)

• Neu: "Personendaten als solche"

• Praxis: Oft zur Beweismittelbeschaffung, für Vergleichsdruck

• "Nachdem diese Zielsetzung offenkundig nicht mit derjenigen des 
DSG übereinstimmt" keine Berufung auf das Auskunftsrecht
(Urteil 8C_723/2022, E 5.3 betr. Sozialversicherungsanspruch)

• Indizien für eine datenschutzfremde, rechtsmissbräuchliche 
Berufung auf das Auskunftsrecht?
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Fokus 1: Auskunftsrecht



• Einsprache wegen Kündigung kombiniert mit Auskunftsersuchen

• Auskunftsbegehren zu Leistungsbeurteilungen als Reaktion auf 
leistungsbedingte Kündigung oder schlechtes Zeugnis

• Auskunftsbegehren im Nachgang zu einer ordentlichen oder 
fristlosen Arbeitgeberkündigung

• Anwaltsvollmacht für datenschutzfremde Zwecke

• Übermässig weit gefasste Auskunftsbegehren, die im Schreiben 
des Anwalts zur Geltendmachung arbeitsrechtlicher Ansprüche 
noch als Zusatz ohne weitere Begründung angehängt sind

• Wenn konkrete "Unterlagen" (z.B. Performance Review) 
verlangt werden statt "Personendaten" als solche
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Indizien für datenschutzwidrige Zwecke



• Wer mit einer öffentlichen Aufgabe betraut ist, wird zum 
Bundesorgan und unterliegt strengeren Vorgaben gemäss DSG

• Pensionskassen, FAK, Freizügigkeitsstiftungen

• Erfordernis gesetzliche Grundlage, Bearbeitungsverzeichnis 
(melden), Ernennung eines Datenschutzberaters (melden), 
Bearbeitungsreglement, DSFA, Meldung von Projekten an 
EDÖB, Protokollierung – und Ausnahme von Strafbestimmungen

9

Fokus 2: Sonderregeln für PKs

David Rosenthal 

Auskunft des EDÖB
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Fokus 3: Strafbarkeit

Strafrechtliche 
Verantwortlichkeit

Durch Handeln
Jeder, der handelt

Durch Unterlassen
Wer eine

Garantenstellung hat
• Auskunftsrecht
• Informationspflicht
• Pflicht zum AVV
• Bekanntgabe ins Ausland
• Datensicherheit
• Weisungen des EDÖB
• Berufsgeheimnis (tw.)

"Mit Busse bis zu 250'000 
Franken werden private 
Personen auf Antrag 
bestraft, die vorsätzlich …"

"Bei Widerhandlungen in Geschäftsbetrieben … sind die 
Strafbestimmungen auf diejenigen natürlichen Personen anwendbar …"

• Wer in Kauf nimmt, eine falsche Auskunft 
an einen Betroffenen zu erteilen

• Wer entscheidet, die Datenschutz-Erklärung 
nicht wie erforderlich nachzuführen

• Wer als GL-Mitglied nicht dafür sorgt, dass 
Auskunftsersuchen richtig behandelt werden

• Wer als leitender Inhaber einer Bearbeitung 
keine korrekte DSE in Auftrag gibt

• Der untätige VR, weil er keinen Bericht will

1. Person muss Pflicht haben, Rechtsverletzungen zu verhindern und die dafür nötigen Befugnisse
2. Sie kommt ihrer Pflicht zur sorgfältigen Auswahl, Instruktion und Überwachung nicht nach

Beispiele:

VStrR

David Rosenthal 



• Verwaltungsrat

• Oberaufsicht über die Einhaltung des Datenschutzes

• Delegiert die Umsetzung an die GL

• Geschäftsleitung

• Trifft die nötigen Massnahmen zur Umsetzung im Betrieb

• Trifft die nötigen Entscheide zur Bearbeitung

• Datenschutzstelle

• Erarbeitung der Vorgaben, Beratung in deren Umsetzung, 
Überprüfung deren Umsetzung, Inhaber Datenschutzprozesse

• Inhaber der Datenbearbeitungen

• Treffen die nötigen Entscheide und sorgen für deren Umsetzung
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Die richtige Rollenverteilung

Nicht nur Weisungen 
erteilen, sondern auch 
Reporting sicherstellen

Nur beraten, nicht 
entscheiden

David Rosenthal 



• Wenn Aktivitäten zur Bearbeitung von Personendaten ein hohes 
Risiko für betroffene Personen mit sich bringen können, d.h. 
wenn es um eine "heikle" Anwendung geht (Art. 22 DSG)

• Gesetzliche Fälle, namentlich bei umfangreicher Bearbeitung 
besonders schützenswerter Personendaten

• Sonst: Schwellenwert-Prüfung (leider ohne klare Vorgaben)

• Gilt an sich auch für bisherige Bearbeitungen, die weiterlaufen

• Eine Vorab-Risiko-Beurteilung aus Sicht der Betroffenen

• Beschreibung der Aktivität, geplante/getroffene Massnahmen zur 
Mitigierung, Risikobeurteilung betr. mögliche negative Folgen

• Meldung an den EDÖB, falls ein "hohes" Restrisiko bleibt

• Kommt in der Praxis nie vor
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Fokus 4: Datenschutz-Folgenabschätzung
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DSFA mit kreativer KI-Ausfüllhilfe

David Rosenthal 

vud.ch/dsfa und vud.ch/dpia  (oder www.rosenthal.ch)



• Viele Unternehmen experimentieren mit GenKI

• Auch Schweizer Finanzinstitute (mit CID)

• Legal & Compliance tendenziell noch überfordert, wird sich legen

• Datenschutzkonformer Einsatz ist grundsätzlich möglich

• Hauptthemen bei Klienten sind Richtigkeit, CID, Data Leakage, 
Verträge mit Providern, Betroffenenrechte, Transparenz

• Die meisten GenKI-Projekte sind auch Cloud-Projekte

• Bestehende Regelungen lassen sich gut anwenden; das neue 
DSG regelt zudem bereits "automatisierte Einzelentscheide"

• Herausforderung: Überblick, Legal Bottleneck, Risiko-Beurteilung 

• Nicht verwechseln mit ethischen Vorgaben bzw. Erwartungen
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Der Blick nach vorne …

David Rosenthal 

www.vud.ch
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Ein Beispiel

Was sagt die KI dazu?

Quelle: 
https://www.jobscout24.ch/download/
vorlagen/Lebenslauf_Marketing.pdf

Prompt: "Du bist der weltbeste Personalchef 
und hast ein feines Gespür für Warnsignale in 
Lebensläufen von Bewerbern. Schaue Dir 
folgenden Lebenslauf sehr genau an und 
erkläre mir, welche Punkte auf mögliche 
Probleme bei diesem Kandidaten hinweisen:"
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Das ist ihre Antwort …

"Stephan Mustermann ist seit über 19 Jahren bei 
der Muster AG tätig. Während Kontinuität ein 
positives Zeichen sein kann, könnte dies auch 
bedeuten, dass der Bewerber Schwierigkeiten mit 
Veränderungen hat oder in seiner Entwicklung 
stagniert. Es könnte auch bedeuten, dass er 
wenig Anpassungsfähigkeit oder Motivation zur 
persönlichen Weiterentwicklung zeigt."

"Wenn jemand über einen längeren Zeitraum bei demselben 
Unternehmen beschäftigt ist, würde man normalerweise 
erwarten, dass er verschiedene Rollen durchlaufen oder 
Beförderungen erfahren hat. Es gibt keine Hinweise auf eine 
Beförderung oder zunehmende Verantwortung in seinem 
Lebenslauf, was darauf schliessen lässt, dass es 
möglicherweise an Ambition oder Erfolg gefehlt hat, um in 
seiner Karriere voranzukommen."

"Es gibt keine Hinweise auf kontinuierliche 
Weiterbildung oder berufsbezogene Zertifikate, 
Schulungen oder Kurse, die nach dem Abschluss als 
Marketingplaner absolviert wurden. In einem sich 
schnell verändernden Feld wie dem Marketing 
könnte dies bedeuten, dass der Bewerber in Bezug 
auf aktuelle Trends und Technologien nicht auf dem 
neuesten Stand ist."

"Während Kenntnisse in 3D-Animation und Adobe Photoshop 
wertvoll sein können, scheinen diese Fähigkeiten nicht direkt 
mit seiner Rolle als Marketingkoordinator in Verbindung zu 
stehen. Dies könnte darauf hinweisen, dass der Kandidat 
Interesse an einer Karriereänderung hat oder dass er über 
Qualifikationen verfügt, die er möglicherweise nicht 
vollständig nutzen konnte."

Müsste einer Person gesagt werden, 
dass ihr CV vor dem Interview auf 

diese Weise geprüft wird?

Rechtlich: Nein, da nichts getan wird, 
was Unternehmen sonst nicht auch tun 
und erwartet wird, aber die Richtigkeit
der Antwort muss hinterfragt werden

Ethisch: Bewerber warnen? 
Ihnen die Wahl lassen?



1. Wo wird der Input ("Prompts") hingesandt und bearbeitet?

2. Besteht mit dem Provider ein Auftragsdatenbearbeitungsvertrag?

3. Ist die Datensicherheit (und das Berufsgeheimnis) gewährleistet?

4. Wird der Input für das Provider-Training des Modells benutzt?

5. Welche Inhalte dürfen Mitarbeitende an die KI übermitteln?

6. Wird der Output vom Provider geprüft (z.B. "Abuse Monitoring")?

7. Wie gehen wir mit fehlerhaftem/ungewolltem Output um?

8. Muss und kann "Data Leakage" vermieden werden?

9. Müssen oder wollen wir auf die KI-Verwendung hinweisen?

10.Welches Konzept besteht die Erfüllung von Betroffenenrechten?
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GenKI: Zehn Fragen für die Praxis

David Rosenthal 
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GAIRA – Hilfe zur GenKI-Risikobeurteilung

David Rosenthal 

vischerlnk.com/ki-risikocheck und vischerlnk.com/ai-riskcheck

vischerlnk.com/gaira



19

Video für Mitarbeitende zum Einsatz von KI

David Rosenthal & Rolf Auf der Maur 

vischerlnk.com/ki-intro

http://www.youtube.com/
@VISCHERLegalInnovationLab

Das Video darf im Betrieb frei
verteilt werden; individuelle
Fassungen sind möglich

Es existiert in D, E und F



Genf
Rue du Cloître 2-4
Postfach
1211 Genf 3, Schweiz
T +41 58 211 35 00

Basel
Aeschenvorstadt 4
Postfach
4010 Basel, Schweiz
T +41 58 211 33 00

Zürich
Schützengasse 1
Postfach
8021 Zürich, Schweiz
T +41 58 211 34 00

www.vischer.com

Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

Fragen: drosenthal@vischer.com
AIgen
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